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1. A b s c h n i t t 
A l l g e m e i n e   V o r s c h r i f t e n 

 
§ 1 

Zweck des Gesetzes 
 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzu-

beugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu ver-
hindern. 

 
(2) Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des 

Bundes, der Länder und der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, Krankenhäusern, 
wissenschaftlichen Einrichtungen sowie sonstigen Beteiligten soll entsprechend 
dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft 
und Technik gestaltet und unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der Träger 
und der Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, Gesund-
heitseinrichtungen sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer Krank-
heiten soll verdeutlicht und gefördert werden. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieses Gesetzes ist 
 
1. Krankheitserreger 

Ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein son-
stiges biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder 
übertragbare Krankheit verursachen kann, 

 
2. Infektion 

die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung 
oder Vermehrung im menschlichen Organismus, 

 
3. übertragbare Krankheit 

eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die unmittelbar oder 
mittelbar auf den Menschen übertragen werden, verursachte Krankheit, 

 
4. Kranker 

eine Person, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ist, 
 
5. Krankheitsverdächtiger 

eine Person, bei der Symptome bestehen, welche das Vorliegen einer be-
stimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassen, 

 
6. Ausscheider 

eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine Ansteckungs-
quelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder krankheitsverdächtig zu 
sein, 
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7. Ansteckungsverdächtiger  
eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen 
hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein, 

 
8. nosokomiale Infektion 

eine Infektion mit lokalen oder systemischen Infektionszeichen als Reaktion auf 
das Vorhandensein von Erregern oder ihrer Toxine, die im zeitlichen Zusammen-
hang mit einer stationären oder einer ambulanten medizinischen Maßnahme 
steht, soweit die Infektion nicht bereits vorher bestand, 

 
9. Schutzimpfung 

die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer übertragbaren Krankheit zu  
schützen, 

 
10. andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe 

die Gabe von Antikörpern (passive Immunprophylaxe) oder die Gabe von Medi-
kamenten (Chemoprophylaxe) zum Schutz vor Weiterverbreitung bestimmter 
übertragbarer Krankheiten, 

 
11. Impfschäden 

die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß 
einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die 
Schutzimpfung; ein Impfschaden liegt auch vor, wenn mit vermehrungsfähigen 
Erregern geimpft wurde und eine andere als die geimpfte Person geschädigt 
wurde, 

 
12. Gesundheitsschädling 

ein Tier, durch das Krankheitserreger auf Menschen übertragen werden können, 
 
13. Sentinel-Erhebung 

eine epidemiologische Methode zur stichprobenartigen Erfassung der Ver-
breitung bestimmter übertragbarer Krankheiten und der Immunität gegen be-
stimmte übertragbare Krankheiten in ausgewählten Bevölkerungsgruppen, 

 
14. Gesundheitsamt 

die nach Landesrecht für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte und mit 
einem Amtsarzt besetzte Behörde. 

 
 

§ 3 
Prävention durch Aufklärung 

 
Die Information und Aufklärung der Allgemeinheit über die Gefahren übertragbarer 
Krankheiten und die Möglichkeiten zu deren Verhütung sind eine öffentliche Aufgabe. 
Insbesondere haben die nach Landesrecht zuständigen Stellen über Möglichkeiten 
des allgemeinen und individuellen Infektionsschutzes sowie über Beratungs-, Be-
treuungs- und Versorgungsangebote zu informieren. 
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2. A b s c h n i t t 
K o o r d i n i e r u n g   u n d   F r ü h e r k e n n u n g 

 
(hier nicht abgedruckt) 

 
 

3. A b s c h n i t t 
M e l d e w e s e n 

 
§ 6 

Meldepflichtige Krankheiten 
 

(1) Namentlich ist zu melden: 
1. der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an 

a) Botulismus 
b) Cholera 
c) Diphtherie 
d) humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer 

Formen 
e) akuter Virushepatitis 
f) enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS) 
g) virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
h) Masern 
i) Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis 
j) Milzbrand 
k) Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn 

traumatisch bedingt) 
l) Pest 
m) Tollwut 
n) Typhus abdominalis/Paratyphus 
sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuber-
kolose, auch wenn ein bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt, 

 
     2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebens- 
          mittelvergiftung oder an einer akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn 

a) eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 aus-
übt, 

b) zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epide-
mischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, 

 
3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinaus-

gehenden gesundheitlichen Schädigung, 
 

4. die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder –
ansteckungsverdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder 
Tierkörpers, 
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5. soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten 
a) einer bedrohlichen Krankheit oder 
b) von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epide-

mischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, 
wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und 
Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen, die nicht in § 7 genannt 
sind. 

 
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäss § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8, § 9 Abs. 1, 2, 3 
Satz 1 oder 3 oder Abs. 4 zu erfolgen. 

 
(2) Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus mitzu-

teilen, wenn Personen, die an einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose 
leiden, eine Behandlung verweigern oder abbrechen. Die Meldung nach Satz 1 
hat gemäss § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

 
(3) Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer Infek-

tionen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder ver-
mutet wird, als Ausbruch nichtnamentlich zu melden. Die Meldung nach Satz 1 
hat gemäss § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5, § 10 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 und 4 Satz 3 zu 
erfolgen. 

 
 

§ 7 
Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern 

 
(1) Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, 

der direkte oder indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine 
akute Infektion hinweisen: 
1. Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis im Konjunktival-

abstrich 
2. Bacillus anthracis 
3. Borrelia recurrentis 
4. Brucella sp. 
5. Campylobacter sp., darmpathogen 
6. Chlamydia psittaci 
7. Clostridium botulinum oder Toxinnachweis 
8. Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend 
9.  Coxiella burnetii 
10.  Cryptosporidium parvum 
11. Ebolavirus 
12. a) Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme (EHEC) 

 b) Escherichia coli, sonstige darmpathogene Stämme 
13. Francisella tularensis  
14. FSME-Virus 
15. Gelbfiebervirus 
16. Giardia lamblia 
17. Haemophilus influenzae; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus 

Liquor oder Blut 
18. Hantaviren 
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19. Hepatitis-A-Virus 
20. Hepatitis-B-Virus 
21. Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise, soweit nicht bekannt ist, 

dass eine chronische Infektion vorliegt 
22. Hepatitis-D-Virus 
23. Hepatitis-E-Virus 
24. Influenzaviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis 
25. Lassavirus 
26. Legionella sp. 
27. Leptospira interrogans 
28. Listeria monocytogenes; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Blut, 

Liquior oder anderen normalerweise sterilen Substraten sowie aus Abstrichen 
von Neugeborenen 

29. Marburgvirus 
30. Masernvirus 
31. Mycobacterium leprae 
32. Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacterium bovis; Meldepflicht für 

den direkten Erregernachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der Resi-
stenzbestimmung; vorab auch für den Nachweis säurefester Stäbchen im 
Sputum 

33. Neisseria meningitidis; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor, 
Blut, hämorrhagischen Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen 
Substraten 

34. Norwalk-ähnliches Virus; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Stuhl 
35. Poliovirus 
36. Rabiesvirus 
37. Rickettsia prowazekii 
38. Rotavirus 
39. Salmonella Paratyphi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise 
40. Salmonella Typhi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise 
41. Salmonella, sonstige 
42. Shigella sp. 
43. Trichinella spiralis 
44. Vibrio cholerae O 1 und O 139 
45. Yersinia enterocolitica, darmpathogen 
46. Yersinia pestis 
47. andere Erreger hämorrhagischer Fieber. 

 
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäss § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 
1, 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

 
(2) Namentlich sind in dieser Vorschrift nicht genannte Krankheitserreger zu melden, 

soweit deren örtliche und zeitliche Häufung auf eine schwerwiegende Gefahr für 
die Allgemeinheit hinweist. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäss § 8 Abs. 1 Nr. 2, 
3 und Abs. 4, § 9 Abs. 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 
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(3) Nichtnamentlich ist bei folgenden Krankheitserregern der direkte oder indirekte 
Nachweis zu melden: 
1. Treponema pallidum 
2. HIV 
3. Echinococcus sp. 
4. Plasmodium sp. 
5. Rubellavirus; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen 
6. Toxoplasma gondii; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen. 

 
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäss § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 4, § 10 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 3, 4 Satz 1 zu erfolgen. 

 
 

§ 8 
Zur Meldung verpflichtete Personen 

 
(1) Zur Meldung oder Mitteilung sind verpflichtet: 

1. im Falle des § 6 der feststellende Arzt; in Krankenhäusern oder anderen Ein-
richtungen der stationären Pflege ist für die Einhaltung der Meldepflicht neben 
dem feststellenden Arzt auch der leitende Arzt, in Krankenhäusern mit mehre-
ren selbständigen Abteilungen der leitende Abteilungsarzt, in Einrichtungen 
ohne leitenden Arzt der behandelnde Arzt verantwortlich, 

2. im Falle des § 7 die Leiter von Medizinaluntersuchungsämtern und sonstigen 
privaten oder öffentlichen Untersuchungsstellen einschließlich der Kranken-
hauslaboratorien, 

3. im Falle der §§ 6 und 7 die Leiter von Einrichtungen der pathologisch-anato-
mischen Diagnostik, wenn ein Befund erhoben wird, der sicher oder mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf das Vorliegen einer meldepflichtigen Erkrankung oder 
Infektion durch einen meldepflichtigen Krankheitserreger schließen lässt, 

4. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 4 und im Falle des § 7 Abs. 1 Nr. 36 bei Tieren,  
mit denen Menschen Kontakt gehabt haben, auch der Tierarzt, 

5. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 und Abs. 3 Angehörige eines anderen 
Heil- oder Pflegeberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Be-
rufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung oder Anerkennung er-
fordert, 

6. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 der verantwortliche Luftfahrzeugführer 
oder der Kapitän eines Seeschiffes, 

7. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 die Leiter von Pflegeeinrichtungen, 
Justizvollzugsanstalten, Heimen, Lagern oder ähnlichen Einrichtungen, 

8. im Falle des § 6 Abs. 1 der Heilpraktiker. 
 
(2) Die Meldepflicht besteht nicht für Personen des Not- und Rettungsdienstes, wenn 

der Patient unverzüglich in eine ärztlich geleitete Einrichtung gebracht wurde. Die 
Meldepflicht besteht für die in Absatz 1 Nr. 5 bis 7 bezeichneten Personen nur, 
wenn ein Arzt nicht hinzugezogen wurde. 

 
(3) Die Meldepflicht besteht nicht, wenn dem Meldepflichtigen ein Nachweis vorliegt, 

dass die Meldung bereits erfolgte und andere als die bereits gemeldeten Anga-
ben nicht erhoben wurden. Satz 1 gilt auch für Erkrankungen, bei denen der Ver-
dacht bereits gemeldet wurde. 
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(4) Absatz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Personen, die die Untersuchung zum Nach-
weis von Krankheitserregern außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes 
durchführen lassen. 

 
(5) Der Meldepflichtige hat dem Gesundheitsamt unverzüglich mitzuteilen, wenn sich 

eine Verdachtsmeldung nicht bestätigt hat. 
 
 

§ 9 
Namentliche Meldung 

 
(1) Die namentliche Meldung durch eine der in § 8 Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 8 genannten 

Personen muss folgende Angaben enthalten: 
1. Name, Vorname des Patienten 
2. Geschlecht 
3. Tag, Monat und Jahr der Geburt 
4. Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend: Anschrift des derzeitigen 

Aufenthaltsortes 
5. Tätigkeit in Einrichtungen im Sinne des § 36 Abs. 1 oder 2; Tätigkeit im Sinne 

des § 42 Abs. 1 bei akuter Gastroenteritis, akuter Virushepatitis, Typhus 
abdominalis/ Paratyphus und Cholera 

6. Betreuung in einer Gemeinschaftseinrichtung gemäss § 33 
7. Diagnose beziehungsweise Verdachtsdiagnose 
8. Tag der Erkrankung oder Tag der Diagnose, gegebenenfalls Tag des Todes 
9. wahrscheinliche Infektionsquelle 
10. Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde; bei Tuberkulose 

Geburtsland und Staatsangehörigkeit 
11. Name, Anschrift und Telefonnummer der mit der Erregerdiagnostik beauf-

tragten Untersuchungsquelle 
12. Überweisung in ein Krankenhaus beziehungsweise Aufnahme in einem Kran-

kenhaus oder einer anderen aus der Einrichtung, soweit dem Meldepflichtigen 
bekannt 

13. Blut-, Organ- oder Gewebespende in den letzten sechs Monaten 
14. Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden 
15. bei einer Meldung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 die Angaben nach 22 Abs. 2. 

 
Bei den in § 8 Abs. 1 Nr. 4 bis 8 genannten Personen beschränkt sich die Melde-
pflicht auf die ihnen vorliegenden Angaben. 

 
(2) Die namentliche Meldung durch eine in § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannte Person 

muss folgende Angaben enthalten: 
1. Name, Vorname des Patienten 
2. Geschlecht, soweit die Angabe vorliegt 
3. Tag, Monat und Jahr der Geburt, soweit die Angaben vorliegen 
4. Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend: Anschrift des derzeitigen 

Aufenthaltsortes, soweit die Angaben vorliegen 
5. Art des Untersuchungsmaterials 
6. Eingangsdatum des Untersuchungsmaterials 
7. Nachweismethode 
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8. Untersuchungsbefund 
9. Name, Anschrift und Telefonnummer des einsendenden Arztes beziehungs-

weise des Krankenhauses 
10.Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden. 

 
Der einsendende Arzt hat bei einer Untersuchung auf Hepatitis C dem Melde-
pflichtigen mitzuteilen, ob ihm eine chronische Hepatitis C bei dem Patienten be-
kannt ist. 

 
(3) Die namentliche Meldung muss unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stun-

den nach erlangter Kenntnis gegenüber dem für den Aufenthalt des Betroffe-nen 
zuständigen Gesundheitsamt, im Falle des Absatzes 2 gegenüber dem für den 
Einsender zuständigen Gesundheitsamt erfolgen. Eine Meldung darf wegen ein-
zelner fehlender Angaben nicht verzögert werden. Die Nachmeldung oder Korrek-
tur von Angaben hat unverzüglich nach deren Vorliegen zu erfolgen. Liegt die 
Hauptwohnung oder der gewöhnliche Aufenthaltsort der betroffenen Person im 
Bereich eines anderen Gesundheitsamtes, so hat das unterrichtete Gesundheits-
amt das für die Hauptwohnung, bei mehreren Wohnungen das für den gewöhn-
lichen Aufenthaltsort des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt unverzüglich 
zu benachrichtigen. 

 
(4) Der verantwortliche Luftfahrzeugführer oder der Kapitän eines Seeschiffes meldet 

unterwegs festgestellte meldepflichtige Krankheiten an den Flughafen- oder 
Hafenarzt des inländischen Ziel- und Abfahrtsortes. Die dort verantwortlichen 
Ärzte melden an das für den jeweiligen Flughafen oder Hafen zuständige Ge-
sundheitsamt. 

 
(5) Das Gesundheitsamt darf die gemeldeten personenbezogenen Daten nur für 

seine Aufgaben nach diesem Gesetz verarbeiten und nutzen. Personenbezogene 
Daten sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis für das Gesundheitsamt zur Erfüllung 
der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, Daten 
zu § 7 Abs. 1 Nr. 21 spätestens jedoch nach drei Jahren. 

 
 

§ 10 
Nichtnamentliche Meldung 

 
(1) Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Abs. 3 muss folgende Angaben ent-

halten: 
1. im Falle des § 7 Abs. 3 Nr. 2 eine fallbezogene Verschlüsselung gemäß 

Absatz 2 
2. Geschlecht 
3. Monat und Jahr der Geburt 
4. erste drei Ziffern der Postleitzahl der Hauptwohnung 
5. Untersuchungsbefund 
6. Monat und Jahr der Diagnose 
7. Art des Untersuchungsmaterials 
8. Nachweismethode 
9. wahrscheinlicher Infektionsweg, wahrscheinliches Infektionsrisiko 
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10. Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde 
11. Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden 
12. bei Malaria Angaben zur Expositions- und Chemoprophylaxe. 

 
Der einsendende Arzt hat den Meldepflichtigen insbesondere bei den Angaben zu 
den Nummern 9, 10 und 12 zu unterstützen. Die nichtnamentliche Meldung nach 
§ 6 Abs. 3 muss die Angaben nach den Nummern 5, 9 und 11 sowie Name und 
Anschrift der betroffenen Einrichtung enthalten. 

 
(2) Die fallbezogene Verschlüsselung besteht aus dem dritten Buchstaben des 

ersten Vornamens in Verbindung mit der Anzahl der Buchstaben des ersten Vor-
namens sowie dem dritten Buchstaben des ersten Nachnamens in Verbindung 
mit der Anzahl der Buchstaben des ersten Nachnamens. Bei Doppelnamen wird 
jeweils nur der erste Teil des Namens berücksichtigt; Umlaute werden in zwei 
Buchstaben dargestellt. Namenszusätze bleiben unberücksichtigt. 

 
(3) Bei den in  § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 5 genannten Personen beschränkt sich der Um-

fang der Meldung auf die ihnen vorliegenden Angaben. 
 
(4) Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Abs. 3 muss innerhalb von zwei Wochen 

gegenüber dem Robert Koch-Institut erfolgen. Es ist ein vom Robert Koch-Institut 
erstelltes Formblatt oder ein geeigneter Datenträger zu verwenden. Für die nicht-
namentliche Meldung nach § 6 Abs. 3 gilt § 9 Abs. 3 Satz 1 bis 3 entsprechend. 

 
(5) Die Angaben nach Absatz 2 und die Angaben zum Monat der Geburt dürfen vom 

Robert Koch-Institut lediglich zu der Prüfung verarbeitet und genutzt werden, ob 
verschiedene Meldungen sich auf dieselbe Person beziehen. Sie sind zu löschen, 
sobald nicht mehr zu erwarten ist, dass die damit bewirkte Einschränkung der 
Prüfungen nach Satz 1 eine nicht unerhebliche Verfälschung der aus den Mel-
dungen zu gewinnenden epidemiologischen Beurteilung bewirkt, jedoch spätes-
tens nach zehn Jahren. 

 
 

§§ 11 – 15 
 

(hier nicht abgedruckt) 
 
 

4. A b s c h n i t t 
V e r h ü t u n g  ü b e r t r a g b a r e r  K r a n k h e i t e n 

 
§ 16 

Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde 
 

(1) Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit 
führen können, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft 
die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem 
Einzelnen oder Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren. Die bei diesen 
Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für Zwecke dieses 
Gesetzes verarbeitet und genutzt werden. 
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(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind die Beauftragten der zuständigen Behörde und 
des Gesundheitsamtes zur Durchführung von Ermittlungen und zur Überwachung 
der angeordneten Maßnahmen berechtigt, Grundstücke, Räume, Anlagen und 
Einrichtungen sowie Verkehrsmittel aller Art zu betreten und Bücher oder son-
stige Unterlagen einzusehen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge 
anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur Unter-
suchung zu fordern oder zu entnehmen. Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist 
verpflichtet, den Beauftragten der zuständigen Behörde und des Gesundheits-
amtes Grundstücke, Räume, Anlagen, Einrichtungen und Verkehrsmittel sowie 
sonstige Gegenstände zugänglich zu machen. Personen, die über die in Absatz 1 
genannten Tatsachen Auskunft geben können, sind verpflichtet, auf Verlangen 
die erforderlichen Auskünfte insbesondere über den Betrieb und den Betriebs-
ablauf einschließlich dessen Kontrolle zu erteilen und Unterlagen einschließlich 
dem tatsächlichen Stand entsprechende technische Pläne vorzulegen. Der Ver-
pflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Ent-
sprechende gilt für die Vorlage von Unterlagen. 

 
(3) Soweit es die Aufklärung der epidemischen Lage erfordert, kann die zuständige 

Behörde Anordnungen über die Übergabe von in Absatz 2 genannten Unter-
suchungsmaterialien zum Zwecke der Untersuchung und Verwahrung an Institute 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder andere vom Land zu bestimmende 
Einrichtungen treffen. 

 
(4) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grund-

gesetz) wird im Rahmen der Absätze 2 und 3 eingeschränkt. 
 
(5) Wenn die von Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 betroffenen Personen ge-

schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für 
die Erfüllung der genannten Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für die Per-
son zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 und 2 betroffenen Person, soweit die Sorge für die Person 
des Betroffenen zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

 
(6) Die Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf Vorschlag des Gesundheitsamtes 

von der zuständigen Behörde angeordnet. Kann die zuständige Behörde einen 
Vorschlag des Gesundheitsamtes nicht rechtzeitig einholen, so hat sie das 
Gesundheitsamt über die getroffene Maßnahme unverzüglich zu unterrichten. 

 
(7) Bei Gefahr im Verzuge kann das Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen 

selbst anordnen. Es hat die zuständige Behörde unverzüglich hiervon zu unter-
richten. Diese kann die Anordnung ändern oder aufheben. Wird die Anordnung 
nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Unterrichtung aufgehoben, so gilt 
sie als von der zuständigen Behörde getroffen. 

 
(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 

3 haben keine aufschiebende Wirkung. 
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§§ 17 – 23 
 

(hier nicht abgedruckt) 
 
 

5. A b s c h n i t t 
B e k ä m p f u n g  ü b e r t r a g b a r e r  K r a n k h e i t e n 

 
§ 24 

Behandlung übertragbarer Krankheiten 
 

Die Behandlung von Personen, die an einer der in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 
oder § 34 Abs. 1 genannten übertragbaren Krankheiten erkrankt oder dessen ver-
dächtig sind oder die mit einem Krankheitserreger nach § 7 infiziert sind, ist insoweit 
im Rahmen der berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde nur Ärzten gestattet. Satz 1 
gilt entsprechend bei sexuell übertragbaren Krankheiten und für Krankheiten oder 
Krankheitserreger, die durch eine Rechtsverordnung auf Grund des § 15 Abs. 1 in 
die Meldepflicht einbezogen sind. Als Behandlung im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt 
auch der direkte und indirekte Nachweis eines Krankheitserregers für die Fest-
stellung einer Infektion oder übertragbaren Krankheit; § 46 gilt entsprechend. 
 
 

§ 25 
Ermittlungen, 

Unterrichtungspflichten des Gesundheitsamtes 
bei Blut-, Organ- oder Gewebespendern 

 
(1) Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, an-

steckungsverdächtig oder Ausscheider ist oder dass ein Verstorbener krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so stellt das Gesundheitsamt die 
erforderlichen Ermittlungen an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungs-
quelle und Ausbreitung der Krankheit. 

 
(2) Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand, der an einer meldepflichtigen 

Krankheit erkrankt oder mit einem meldepflichtigen Krankheitserreger infiziert ist 
oder dass ein Verstorbener, der an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt oder 
mit einem meldepflichtigen Krankheitserreger infiziert war, nach dem vermuteten 
Zeitpunkt der Infektion Blut-, Organ- oder Gewebespender war, so hat das Ge-
sundheitsamt, wenn es sich dabei um eine durch Blut, Blutprodukte, Gewebe 
oder Organe übertragbare Krankheit oder Infektion handelt, die zuständigen 
Behörden von Bund und Ländern unverzüglich über den Befund oder Verdacht zu 
unterrichten. Es meldet dabei die ihm bekannt gewordenen Sachverhalte. Bei 
Spendern vermittlungspflichtiger Organe (§ 9 Satz 2 des Transplantationsge-
setzes) hat das Gesundheitsamt auch die nach § 11 des Transplantationsge-
setzes errichtete oder bestimmte Koordinierungsstelle, bei sonstigen Organ- und 
Gewebespendern nach den §§ 3, 4 oder 8 des Transplantationsgesetzes das 
Transplantationszentrum, in dem das Organ übertragen wurde oder übertragen 
werden soll, nach den Sätzen 1 und 2 zu unterrichten. 
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§ 26 
Durchführung 

 
(1) Für die Durchführung der Ermittlungen nach § 25 Abs. 1 gilt § 16 Abs. 2, 3, 5 und 

8 entsprechend. 
 
(2) Die in § 25 Abs. 1 genannten Personen können durch das Gesundheitsamt vor-

geladen werden. Sie können durch das Gesundheitsamt verpflichtet werden, 
Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen 
zu lassen, insbesondere die erforderlichen äußerlichen Untersuchungen, Rönt-
genuntersuchungen, Tuberkulintestungen, Blutentnahmen und Abstriche von 
Haut und Schleimhäuten durch die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dul-
den sowie das erforderliche Untersuchungsmaterial auf Verlangen bereitzustel-
len. Darüber hinausgehende invasive Eingriffe sowie Eingriffe, die eine Betäu-
bung erfordern, dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen vorgenommen 
werden; § 16 Abs. 5 gilt nur entsprechend, wenn der Betroffene einwilligungsun-
fähig ist. Die bei den Untersuchungen erhobenen personenbezogenen Daten 
dürfen nur für Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet und genutzt werden. 

 
(3) Den Ärzten des Gesundheitsamtes und dessen ärztlichen Beauftragten ist vom 

Gewahrsamsinhaber die Untersuchung der in § 25 genannten Verstorbenen zu 
gestatten. Die zuständige Behörde kann gegenüber dem Gewahrsamsinhaber die 
innere Leichenschau anordnen, wenn dies vom Gesundheitsamt für erforderlich 
gehalten wird. 

 
(4) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grund-

gesetz), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) und der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden insoweit 
eingeschränkt. 

 
 

§ 27 
Teilnahme des behandelnden Arztes 

 
Der behandelnde Arzt ist berechtigt, mit Zustimmung des Patienten an den Unter-
suchungen nach § 26 sowie an der inneren Leichenschau teilzunehmen. 
 
 

§ 28 
Schutzmaßnahmen 

 
(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausschei-

der festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-
dächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und 
solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforder-
lich ist. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zuständige Behörde 
Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Men-
schen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte 
Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen; sie kann auch Personen 
verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr 
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bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durch-
geführt worden sind. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Die 
Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der 
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Absatz 1 gilt § 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Überwachung 

außerdem § 16 Abs. 2 entsprechend. 
 
 

§ 29 
Beobachtung 

 
(1) Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider kön-

nen einer Beobachtung unterworfen werden. 
 
(2) Wer einer Beobachtung nach Absatz 1 unterworfen ist, hat die erforderlichen 

Untersuchungen durch die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dulden und 
den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten. § 26 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. Eine Person nach Satz 1 ist ferner verpflichtet, den Beauftragten des 
Gesundheitsamtes zum Zwecke der Befragung oder der Untersuchung den Zutritt 
zu seiner Wohnung zu gestatten, auf Verlangen ihnen über alle seinen Gesund-
heitszustand betreffenden Umstände Auskunft zu geben und im Falle des 
Wechsels der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltes unverzüglich 
dem bisher zuständigen Gesundheitsamt Anzeige zu erstatten. Die Anzeigepflicht 
gilt auch bei Änderungen einer Tätigkeit im Lebensmittelbereich im Sinne von § 
42 Abs.1 Satz 1 oder in Einrichtungen im Sinne von § 36 Abs. 1 sowie beim 
Wechsel einer Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33. § 16 Abs. 2 Satz 4 
gilt entsprechend. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 
2 Satz 1 Grundgesetz), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grund-
gesetz) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) 
werden insoweit eingeschränkt.  

 
 

§ 30 
Quarantäne 

 
(1) Die zuständige Behörde hat anzuordnen, dass Personen, die an Lungenpest oder 

an von Mensch zu Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt 
oder dessen verdächtig sind, unverzüglich in einem Krankenhaus oder einer für 
diese Krankheiten geeigneten Einrichtung abgesondert werden. Bei sonstigen 
Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Aus-
scheidern kann angeordnet werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus 
oder in sonst geeigneter Weise abgesondert werden, bei Ausscheidern jedoch 
nur, wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht befolgen, befolgen können oder 
befolgen würden und dadurch ihre Umgebung gefährden. 
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(2) Kommt der Betroffene den seine Absonderung betreffenden Anordnungen nicht 
nach oder ist nach seinem bisherigen Verhalten anzunehmen, dass er solchen 
Anordnungen nicht ausreichend Folge leisten wird, so ist er zwangsweise durch 
Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder einem abge-
schlossenen Teil eines Krankenhauses abzusondern. Ansteckungsverdächtige 
und Ausscheider können auch in einer anderen geeigneten abgeschlossenen 
Einrichtung abgesondert werden. Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 
2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. Das Gesetz 
über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 316-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 
2461), gilt entsprechend. 

 
(3) Der Abgesonderte hat die Anordnungen des Krankenhauses oder der sonstigen 

Absonderungseinrichtung zu befolgen und die Maßnahmen zu dulden, die der 
Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtung oder der 
Sicherung des Unterbringungszwecks dienen. Insbesondere dürfen ihm Gegen-
stände, die unmittelbar oder mittelbar einem Entweichen dienen können, abge-
nommen und bis zu seiner Entlassung anderweitig verwahrt werden. Für ihn 
eingehende oder von ihm ausgehende Pakete und schriftliche Mitteilungen kön-
nen in seinem Beisein geöffnet und zurückgehalten werden, soweit dies zur 
Sicherung des Unterbringungszwecks erforderlich ist. Die bei der Absonderung 
erhobenen personenbezogenen Daten sowie die über Pakete und schriftliche 
Mitteilungen gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur für Zwecke dieses Gesetzes 
verarbeitet und genutzt werden. Postsendungen von Gerichten, Behörden, ge-
setzlichen Vertretern, Rechtsanwälten, Notaren oder Seelsorgern dürfen weder 
geöffnet noch zurückgehalten werden; Postsendungen an solche Stellen oder 
Personen dürfen nur geöffnet und zurückgehalten werden, soweit dies zum 
Zwecke der Entseuchung notwendig ist. Die Grundrechte der körperlichen 
Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz), der Freiheit der Person 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) und das Grundrecht des Brief- und 
Postgeheimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt. 

 
(4) Der behandelnde Arzt und die zur Pflege bestimmten Personen haben freien Zu-

tritt zu abgesonderten Personen. Dem Seelsorger oder Urkundspersonen muss, 
anderen Personen kann der behandelnde Arzt den Zutritt unter Auferlegung der 
erforderlichen Verhaltensmaßregeln gestatten. 

(5) Die Träger der Einrichtungen haben dafür zu sorgen, dass das eingesetzte 
Personal sowie die weiteren gefährdeten Personen den erforderlichen Impfschutz 
oder eine spezifische Prophylaxe erhalten. 

 
(6) Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass die nach Absatz 1 Satz 1 not-

wendigen Räume, Einrichtungen und Transportmittel zur Verfügung stehen. 
 
(7) Die zuständigen Gebietskörperschaften haben dafür zu sorgen, dass die nach 

Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 notwendigen Räume, Einrichtungen und Transport-
mittel sowie das erforderliche Personal zur Durchführung von Absonderungs-
maßnahmen außerhalb der Wohnung zur Verfügung stehen. Die Räume und Ein-
richtungen zur Absonderung nach Absatz 2 sind nötigenfalls von den Ländern zu 
schaffen und zu unterhalten. 
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§ 31 

Berufliches Tätigkeitsverbot 
 

Die zuständige Behörde kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsver-
dächtigen und Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz 
oder teilweise untersagen. Satz 1 gilt auch für sonstige Personen, die Krankheits-
erreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterver-
breitung besteht. 

 
 

§ 32 
Erlass von Rechtsverordnungen 

 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für Maß-
nahmen nach den §§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen 
entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu 
erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 
Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 Grundgesetz), der 
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz), der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) und des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 
Grundgesetz) können insoweit eingeschränkt werden. 

 
 

6. A b s c h n i t t 
Z u s ä t z l i c h e  V o r s c h r i f t e n  f ü r  S c h u l e n  u n d   

s o n s t i g e  G e m e i n s c h a f t s e i n r i c h t u n g e n 
 

(hier nicht abgedruckt) 
 
 

7. A b s c h n i t t 
 W a s s e r 

 
(hier nicht abgedruckt) 

 
 

8. A b s c h n i t t 
G e s u n d h e i z l i c h e  A n f o r d e r u n g e n  a n  d a s P e r s o n a l   

b e i m  U m g a n g  m i t  L e b e n s m i t t e l 
 

(hier nicht abgedruckt) 
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9. A b s c h n i t t 
T ä t i g k e i t e n  m i t  K r a n k h e i t s e r r e g e r n 

 
§ 44 

Erlaubnispflicht für Tätigkeiten mit  
Krankheitserregern 

 
Wer Krankheitserreger in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen, sie aus-
führen, aufbewahren, abgeben oder mit ihnen arbeiten will, bedarf einer Erlaubnis 
der zuständigen Behörde. 
 

 
§ 45 

Ausnahmen 
 

(1) Einer Erlaubnis nach § 44 bedürfen nicht Personen, die zur selbständigen Aus-
übung des Berufs als Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt berechtigt sind, für mikrobiolo-
gische Untersuchungen zur orientierenden medizinischen und veterinärmedi-
zinischen Diagnostik mittels solcher kultureller Verfahren, die auf die primäre An-
zucht und nachfolgender Subkultur zum Zwecke der Resistenzbestimmung be-
schränkt sind und bei denen die angewendeten Methoden nicht auf den spezi-
fischen Nachweis meldepflichtiger Krankheitserreger gerichtet sind, soweit die 
Untersuchungen für die unmittelbare Behandlung der eigenen Patienten für die 
eigene Praxis durchgeführt werden. 

 
(2) Eine Erlaubnis nach § 44 ist nicht erforderlich für 

1. Sterilitätsprüfungen, Bestimmung der Koloniezahl und sonstige Arbeiten zur 
mikrobiologischen Qualitätssicherung bei der Herstellung, Prüfung und der 
Überwachung des Verkehrs mit 
a) Arzneimitteln, 
b) Medizinprodukten, 

2. Sterilitätsprüfungen, Bestimmung der Koloniezahl und sonstige Arbeiten zur 
mikrobiologischen Qualitätssicherung, soweit diese nicht dem spezifischen 
Nachweis von Krankheitserregern dienen und dazu Verfahrensschritte zur ge-
zielten Anreicherung oder gezielten Vermehrung von Krankheitserregern bein-
halten. 

 
(3) Die zuständige Behörde hat Personen für sonstige Arbeiten zur mikrobiolo-

gischen Qualitätssicherung, die auf die primäre Anzucht auf Selektivmedien be-
schränkt sind, von der Erlaubnispflicht nach § 44 freizustellen, wenn die Personen 
im Rahmen einer mindestens zweijährigen Tätigkeit auf dem Gebiet der mikro-
biologischen Qualitätssicherung oder im Rahmen einer staatlich geregelten Aus-
bildung die zur Ausübung der beabsichtigten Tätigkeiten erforderliche Sachkunde 
erworben haben. 

 

(4) Die zuständige Behörde hat Tätigkeiten im Sinne der Absätze 1, 2 und 3 zu unter-
sagen, wenn eine Person, die die Arbeiten ausführt, sich bezüglich der erlaubnis-
freien Tätigkeiten nach den Absätzen 1, 2 oder 3 als unzuverlässig erwiesen hat. 
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§ 46 
Tätigkeit unter Aufsicht 

 
Der Erlaubnis nach § 44 bedarf nicht, wer unter Aufsicht desjenigen, der eine Erlaub-
nis besitzt oder nach § 45 keiner Erlaubnis bedarf, tätig ist. 
 
 

§ 47 
Versagungsgründe, 

Voraussetzungen für die Erlaubnis 
 

(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn der Antragssteller 
1. die erforderliche Sachkenntnis nicht besitzt oder 
2. sich als unzuverlässig in Bezug auf die Tätigkeiten erwiesen hat, für deren 

Ausübung die Erlaubnis beantragt wird. 
 
(2) Die erforderliche Sachkenntnis wird durch 

1. den Abschluss eines Studiums der Human-, Zahn- oder Veterinärmedizin, der 
Pharmazie oder den Abschluss eines naturwissenschaftlichen Fachhochschul- 
oder Universitätsstudiums mit mikrobiologischen Inhalten und 

2. eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit mit Krankheitserregern 
unter Aufsicht einer Person, die im Besitz der Erlaubnis zum Arbeiten mit 
Krankheitserregern ist, 

nachgewiesen. Die zuständige Behörde hat auch eine andere, mindestens zwei-
jährige hauptberufliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Bakteriologie, Mykologie, 
Parasitologie oder Virologie als Nachweis der Sachkenntnis nach Nummer 2 an-
zuerkennen, wenn der Antragssteller bei dieser Tätigkeit eine gleichwertige Sach-
kenntnis erworben hat. 

 
(3) Die Erlaubnis ist auf bestimmte Tätigkeiten und auf bestimmte Krankheitserreger 

zu beschränken und mit Auflagen zu verbinden, soweit dies zur Verhütung über-
tragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die zuständige Behörde kann Personen, 
die ein naturwissenschaftliches Fachhochschul- oder Universitätsstudium ohne 
mikrobiologische Inhalte oder ein ingenieurwissenschaftliches Fachhochschul- 
oder Universitätsstudium mit mikrobiologischen Inhalten abgeschlossen haben 
oder die die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 nur teilweise erfüllen, 
eine Erlaubnis nach Satz 1 erteilen, wenn der Antragssteller für den einge-
schränkten Tätigkeitsbereich eine ausreichende Sachkenntnis erworben hat. 

 
(4) Bei Antragsstellern, die nicht die Approbation oder Bestallung als Arzt, Zahnarzt 

oder Tierarzt besitzen, darf sich die Erlaubnis nicht auf den direkten oder in-
direkten Nachweis eines Krankheitserregers für die Feststellung einer Infektion 
oder übertragbaren Krankheit erstrecken. Satz 1 gilt nicht für Antragsteller, die 
Arbeiten im Auftrag eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes, die im Besitz der 
Erlaubnis sind, oder Untersuchungen in Krankenhäusern für die unmittelbare Be-
handlung der Patienten des Krankenhauses durchführen. 
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§ 48 
Rücknahme und Widerruf 

 
Die Erlaubnis nach § 44 kann außer nach den Vorschriften des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes zurückgenommen oder widerrufen werden, wenn ein Versagungs-
grund nach § 47 Abs. 1 vorliegt. 
 
 

§ 49 
Anzeigepflichten 

 
(1) Wer Tätigkeiten im Sinne von § 44 erstmalig aufnehmen will, hat dies der zu-

ständigen Behörde mindestens 30 Tage vor Aufnahme anzuzeigen. Die Anzeige 
nach Satz 1 muss enthalten: 
1. eine beglaubigte Abschrift der Erlaubnis, soweit die Erlaubnis nicht von der 

Behörde nach Satz 1 ausgestellt wurde, oder Angaben zur Erlaubnisfreiheit im 
Sinne von § 45, 

2. Angaben zu Art und Umfang der beabsichtigten Tätigkeiten sowie Entsor-
gungsmaßnahmen, 

3. Angaben zur Beschaffenheit der Räume und Einrichtungen. 
 

Soweit die Angaben in einem anderen durch Bundesrecht geregelten Verfahren 
bereits gemacht wurden, kann auf die dort vorgelegten Unterlagen Bezug ge-
nommen werden. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Personen, die auf der Grundlage 
des § 46 tätig sind. 

 
(2) Mit Zustimmung der zuständigen Behörde können die Tätigkeiten im Sinne von  

§ 44 vor Ablauf der Frist aufgenommen werden. 
 
(3) Die zuständige Behörde untersagt Tätigkeiten, wenn eine Gefährdung der Ge-

sundheit der Bevölkerung zu besorgen ist, insbesondere weil 
1. für Art und Umfang der Tätigkeiten geeignete Räume oder Einrichtungen nicht 

vorhanden sind oder 
2. die Voraussetzungen für eine gefahrlose Entsorgung nicht gegeben sind. 

 
 

§ 50 
Veränderungsanzeige 

 
Wer eine in § 44 genannte Tätigkeit ausübt, hat jede wesentliche Veränderung der 
Beschaffenheit der Räume und Einrichtungen, der Entsorgungsmaßnahmen sowie 
von Art und Umfang der Tätigkeit unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Anzuzeigen ist auch die Beendigung oder Wiederaufnahme der Tätigkeit. § 49 Abs. 1 
Satz 3 gilt entsprechend. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Personen, die auf der 
Grundlage des § 46 tätig sind. 
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§ 51 
Aufsicht 

 
Wer eine in § 44 genannte Tätigkeit ausübt, untersteht der Aufsicht der zuständigen 
Behörde. Er und der sonstige Berechtigte ist insoweit verpflichtet, den von der zu-
ständigen Behörde beauftragten Personen Grundstücke, Räume, Anlagen und Ein-
richtungen zugänglich zu machen, auf Verlangen Bücher und sonstige Unterlagen 
vorzulegen, die Einsicht in diese zu gewähren und die notwendigen Prüfungen zu 
dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 Grund-
gesetz) wird insoweit eingeschränkt. 
 

 
§ 52 

Abgabe 
 

Krankheitserreger sowie Material, das Krankheitserreger enthält, dürfen nur an 
denjenigen abgegeben werden, der eine Erlaubnis besitzt, unter Aufsicht eines 
Erlaubnisinhabers tätig ist oder einer Erlaubnis nach § 45 Abs. 2 Nr. 1 nicht bedarf. 
Satz 1 gilt nicht für staatliche human- oder veterinärmedizinische Untersuchungs-
einrichtungen. 

 
 

§ 53 
Anforderungen an Räume und Einrichtungen,  

Gefahrenvorsorge 
 

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften 
1. über die an die Beschaffenheit der Räume und Einrichtungen zu stellenden 

Anforderungen sowie 
2. über die Sicherheitsmaßnahmen, die bei Tätigkeiten nach § 44 zu treffen sind, 
zu erlassen, soweit dies zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krank-
heiten erforderlich ist. 

 
(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der 

Tätigkeiten auch vorgeschrieben werden, dass bei bestimmten Tätigkeiten Ver-
zeichnisse zu führen und Berichte über die durchgeführten Tätigkeiten der zu-
ständigen Behörde vorzulegen sowie bestimmte Wahrnehmungen dem Gesund-
heitsamt zu melden sind, soweit dies zur Verhütung oder Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

 
 

10. A b s c h n i t t 
Z u s t ä n d i g e  B e h ö r d e 

 
(hier nicht abgedruckt) 
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11. A b s c h n i t t 
A n g l e i c h u n g  a n  G e m e i n s c h a f t s r e c h t 

 
(hier nicht abgedruckt) 

 
 

12. A b s c h n i t t  
E n t s c h ä d i g u n g  i n  b e s o n d e r e n  F ä l l e n 

 
(hier nicht abgedruckt) 

 
 

13.  A b s c h n i t t 
K o s t e n 

 
(hier nicht abgedruckt) 

 
 

14. A b s c h n i t t 
S o n d e r v o r s c h r i f t e n 

 
(hier nicht abgedruckt) 

 
 

15. A b s c h n i t t 
S t r a f-  u n d  B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n 

 
(hier nicht abgedruckt) 
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16. A b s c h n i t t 
Ü b e r g a n g s v o r s c h r i f t e n 

 
§ 77 

Übergangsvorschriften 
 

(1) Die nach den Vorschriften des Bundes-Seuchengesetzes bestehende Erlaubnis 
für das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern gilt im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes als die Erlaubnis im Sinne des § 44; bei juristischen Personen 
gilt dies bis fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit der Maßgabe, dass 
die Erlaubnis nach § 48 zurückgenommen oder widerrufen werden kann, wenn 
ein Versagungsgrund nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 bei den nach Gesetz oder Satzung 
zur Vertretung berufenen Personen vorliegt; die Maßgabe gilt auch, wenn der 
Erlaubnisinhaber nicht selbst die Leitung der Tätigkeiten übernommen hat und bei 
der von ihm mit der Leitung beauftragten Person ein Versagungsgrund nach § 47 
Abs. 1 Vorliegt. Die Beschränkung des § 47 Abs. 4 Satz 1 gilt nicht für die in § 22 
Abs. 4 Satz 2 des Bundes-Seuchengesetzes genannten Personen, wenn bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes sie selbst oder diejenigen Personen, von denen sie 
mit der der Leitung der Tätigkeiten beauftragt worden sind, Inhaber einer insoweit 
unbeschränkten Erlaubnis sind. Bei Personen, die in § 20 Abs. 1 Satz 1 des Bun-
des-Seuchengesetzes bezeichneten Arbeiten vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
berechtigt durchgeführt haben, bleibt die Befreiung von der Erlaubnis für diese 
Arbeiten fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes bestehen; § 45 Abs. 4 findet 
entsprechend Anwendung. 

 
(2) Ein Zeugnis nach § 18 des Bundes-Seuchengesetzes gilt als Bescheinigung nach 

§ 43 Abs. 1. 
 


